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VERORDNUNG (EWG) Nr. 284/92 DES RATES
vom 3. Februar 1992

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1911/91 über die Anwendung der
Vorschriften des Gemeinschaftsrechts auf die Kanarischen Inseln hinsichtlich

der Anwendung der Gemeinsamen Agrarpolitik

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitntt Spaniens und
Portugals, insbesondere auf Artikel 25 Absatz 4 Unterab
satz 1 ,

auf Vorschlag der Kommission,

Die Vorbereitung und Ausarbeitung der Instrumente für
diese Politik erfordern eine gründlichere Kenntnis der
Bedürfnisse des kanarischen Marktes unter Berücksichti
gung der örtlichen Erzeugung und der traditionellen
Handelsströme sowie die Festlegung der Maßnahmen, die
zur Stützung und Verbesserung der Agrarerzeugung der
Kanaren, vor allem zur Förderung der Erzeugung tropi
scher Früchte, am besten geeignet sind.

Die Planung und Erarbeitung der Maßnahmen müssen
im Rahmen der partnerschaftlichen Zusammenarbeit
zwischen der Kommission und den nationalen und regio
nalen Behörden erfolgen, damit gewährleistet ist, daß die
hier vorgesehenen sowie die nationalen und regionalen
Maßnahmen einander ergänzen.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Besonder
heiten und Nachteile sowie der Einhaltung der mit der
Partnerschaft verbundenen Sachzwänge können die
Maßnahmen, die die Einführung der Gemeinsamen
Agrarpolitik begleiten müssen, nicht am 1 . Januar 1992
angewendet werden . Diese Anwendung ist daher bis
spätestens zum 1 . Juli 1992 zurückzustellen .

Es ist daran zu erinnern, daß die Bestimmungen der
Beitrittsakte über die Anwendung der Gemeinsamen
Agrarpolitik auf den Kanarischen Inseln mit Ausnahme
derjenigen über den Zugang der aus den Kanarischen
Inseln stammenden Erzeugnisse zu den übrigen Teilen
der Gemeinschaft bis zum Inkrafttreten der Versorgungs
regelung gelten —

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (*),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1911/91 (2) hat der Rat
die Eingliederung der Kanarischen Inseln in das Zollge
biet der Gemeinschaft und ihre vollständige Einbezie
hung in die gemeinsamen Politiken im Laufe einer ange
messenen Ubergangszeit und unbeschadet besonderer
Maßnahmen beschlossen, die den spezifischen
Sachzwängen infolge der Abgelegenheit und der Insellage
sowie der traditionellen wirtschaftlichen und steuerlichen
Stellung der Kanaren Rechnung tragen.

Gemäß den Artikeln 2 und 10 der vorgenannten Verord
nung hängt die Anwendung der Gemeinsamen Agrarpo
litik vom Inkrafttreten einer besonderen Versorgungsrege
lung ab. Diese Politik muß ferner mit spezifischen
Maßnahmen für die landwirtschaftliche Erzeugung der
Kanarischen Inseln einhergehen.

Mit dem Beschluß 91 /314/EWG des Rates vom 26. Juni
1991 über ein Programm zur Lösung der spezifisch auf
die Abgelegenheit und Insellage der Kanarischen Inseln
zurückzuführenden Probleme (POSEICAN) (3) sind die
Leitlinien für die Maßnahmen festgelegt worden, die zur
Berücksichtigung der besonderen Probleme und
Nachteile der Kanaren durchzuführen sind.

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

In Artikel 10 Absatz 2 zweiter Satz der Verordnung
(EWG) Nr. 1911 /91 des Rates wird das Datum „1 . Januar
1992" durch das Datum „ 1 . Juli 1992" ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1992 in Kraft.

(') Stellungnahme vom 17. Januar 1992 (noch nicht im Amts
blatt veröffentlicht).

(2) ABl. Nr. L 171 vom 29. 6 . 1991 , S. 1 .
(3) ABl. Nr. L 171 vom 29. 6. 1991 , S. 5.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 3. Februar 1992.

Im Namen des Rates

Der Präsident

Joäo de Deus PINHEIRO


